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Die Hochschule oder andere Institution des 
Hochschulbereiches (nachfolgend die HS) reicht 
(per Post oder elektronisch per E-Mail) ein 
begründetes Gesuch bei der GS-SAR ein. Das 
Gesuch enthält die Information über die Wahl der 
Akkreditierungsagentur (nachfolgend Agentur) für 
die Durchführung des Akkreditierungsverfahrens. 

 
Die GS-SAR leitet das Gesuch an die durch die HS 
gewählte Agentur,  mit dem Auftrag dieses zu 
prüfen, weiter. 

 

 
Die Agentur prüft, ob die HS den Nachweis über 
die Erfüllung der Voraussetzungen für die 
Zulassung zur institutionellen  Akkreditierung 
erbringt.  
 
 
 
Agentur reicht an die GS-SAR ihre Empfehlung auf 
die Zulassung zur institutionellen Akkreditierung 
nach Art. 4 Absatz 1 der Akkreditierungsver-
ordnung HFKG inkl. Prüfbericht ein. 
 
 
 

Das Präsidium bereitet das Geschäft für die 
Sitzung des SAR vor.  

 

 

 
Der SAR trifft ein Eintretensentscheid, wenn die HS 
die Voraussetzungen für die Zulassung zum 
Akkreditierungsverfahren nach Art. 4, Absatz 1 
erfüllt.  

Sind die Voraussetzungen nach Art. 4, Absatz 1 
nicht erfüllt, trifft der Akkreditierungsrat einen 
Nichteintretensentscheid. 

Falls offene Fragen zur Zulassungsempfehlung der 
Agentur entstehen, um den Entscheid zu treffen, 
geht das Geschäft an die Agentur zur Bearbeitung 
zurück. 

 

Der Akkreditierungsrat informiert die HS und die 
Agentur über den Eintretensentscheid. 

 

Art.10, Absatz 1, 
Akkreditierungsverordnung HFKG 
  - Gesuch der HS 
  - Begründung des Gesuchs inkl. 
    Beilagen 
http://akkreditierungsrat.ch/akkreditierung-
schweiz/ (Dokumente) 

Auftrag an die Agentur per E-Mail 
 
 
 

 

Art. 4 Absatz 1 
Akkreditierungsverordnung HFKG 

 

 

Zulassungsempfehlung der Agentur 
inkl. Prüfbericht  

 

Antrag an den Akkreditierungsrat 

 

Eintretensentscheid 

Nichteintretensentscheid 

Dispositiv SAR 

 -  Brief des SAR an die HS 
    (Kopie an die Agentur) 
-   Eintretensentscheid 

 

 
 
 
HFKG:  Hochschul- Förderungs- und Koordinationsgesetz vom 30.09.2011 
HS:  Hochschule gemäss Art. 62 HFKG und Art. 8 Absatz 1 Akkreditierungsverordnung HFKG: 1) universitäre Hochschule;  
 2) Fachhochschule oder pädagogische Hochschule 
SAR:  Schweizerischer Akkreditierungsrat 
GS-SAR:  Geschäftsstelle des Schweizerischen Akkreditierungsrats 
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